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Text 

Artikel 15. (1) Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung der 
Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen ist, verbleibt sie im selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder. 

(2) In den Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei, das ist des Teiles der Sicherheitspolizei, 
der das Interesse der Gemeinde zunächst berührt und innerhalb ihrer Grenzen durch ihre eigenen Kräfte 
besorgt werden kann, steht dem Bund die Befugnis zu, die Führung dieser Angelegenheiten durch die 
Gemeinde zu beaufsichtigen und wahrgenommene Mängel durch Weisungen an den Landeshauptmann 
(Artikel 103) abzustellen. Zu diesem Zweck können auch Inspektionsorgane des Bundes in die 
Gemeinden entsendet werden; hievon ist in jedem einzelnen Fall der Landeshauptmann zu verständigen. 

(3) Die landesgesetzlichen Bestimmungen in den Angelegenheiten des Theater- und Kinowesens 
sowie der öffentlichen Schaustellungen, Darbietungen und Belustigungen haben für den örtlichen 
Wirkungsbereich von Bundespolizeibehörden diesen Behörden wenigstens die Überwachung der 
Veranstaltungen, soweit sie sich nicht auf betriebstechnische, bau- und feuerpolizeiliche Rücksichten 
erstreckt, und die Mitwirkung in erster Instanz bei Verleihung von Berechtigungen, die in solchen 
Gesetzen vorgesehen werden, zu übertragen. 

(4) Inwieweit im örtlichen Wirkungsbereich von Bundespolizeibehörden diesen Behörden auf dem 
Gebiet der Straßenpolizei auf anderen als Bundesstraßen die Vollziehung übertragen wird, wird durch 
übereinstimmende Gesetze des Bundes und des betreffenden Landes geregelt. 
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(5) Soweit Akte der Vollziehung in Bausachen bundeseigene Gebäude betreffen, die öffentlichen 
Zwecken, wie der Unterbringung von Behörden und Ämtern des Bundes oder von öffentlichen Anstalten 
- darunter auch Schulen und Spitälern - oder der kasernmäßigen Unterbringung von Heeresangehörigen 
oder sonstigen Bundesangestellten dienen, fallen diese Akte der Vollziehung in die mittelbare 
Bundesverwaltung; der Instanzenzug geht bis zum zuständigen Bundesminister. Die Bestimmung der 
Baulinie und des Niveaus fällt jedoch auch in diesen Fällen in die Vollziehung des Landes. 

(6) Soweit dem Bund bloß die Gesetzgebung über die Grundsätze vorbehalten ist, liegt innerhalb des 
bundesgesetzlich festgelegten Rahmens die nähere Ausführung der Landesgesetzgebung ob. Das 
Bundesgesetz kann für die Erlassung der Ausführungsgesetze eine Frist bestimmen, die ohne 
Zustimmung des Bundesrates nicht kürzer als sechs Monate und nicht länger als ein Jahr sein darf. Wird 
diese Frist von einem Land nicht eingehalten, so geht die Zuständigkeit zur Erlassung des 
Ausführungsgesetzes für dieses Land auf den Bund über. Sobald das Land das Ausführungsgesetz 
erlassen hat, tritt das Ausführungsgesetz des Bundes außer Kraft. 

(7) Wenn ein Akt der Vollziehung eines Landes in den Angelegenheiten der Artikel 11 und 12 für 
mehrere Länder wirksam werden soll, so haben die beteiligten Länder zunächst einvernehmlich 
vorzugehen. Wird ein einvernehmlicher Bescheid nicht innerhalb von sechs Monaten seit dem Anfall der 
Rechtssache getroffen, geht die Zuständigkeit zu einem solchen Akt auf Antrag eines Landes oder einer 
an der Sache beteiligten Partei an das zuständige Bundesministerium über. Das Nähere können die nach 
den Artikeln 11 und 12 ergehenden Bundesgesetze regeln. 

(8) In Angelegenheiten, die nach Artikel 11 und 12 der Bundesgesetzgebung vorbehalten sind, steht 
dem Bund das Recht zu, die Einhaltung der von ihm erlassenen Vorschriften wahrzunehmen. 

(9) Die Länder sind im Bereich ihrer Gesetzgebung befugt, die zur Regelung des Gegenstandes 
erforderlichen Bestimmungen auch auf dem Gebiet des Straf- und Zivilrechtes zu treffen. 

Anmerkung 

Übergangsvorschriften zu Art. 15 enthält Art. II §§ 8 bis 11 des BVG, 

BGBl. Nr. 393/1929. 
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